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IDW und DIIR veröffentlichen gemeinsamen Standard zur Prüfung von Internen
Revisionssystemen

Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) und das Deutsche

Institut für Interne Revision e.V. (DIIR) haben heute den gemeinsamen Standard zur Prüfung

von Internen Revisionssystemen in seiner finalen Fassung veröffentlicht.

Der gemeinsam entwickelte Standard bündelt die Expertise und Erfahrungen der beiden Be-

rufsverbände und enthält Anforderungen an die Beurteilung einer Internen Revision für Wirt-

schaftsprüfer und Prüfer für Interne RevisionssystemeDIIR auf Basis des globalen Prüfungs-

standards ISAE 3000. Gegenstand der Beurteilung sind die vom globalen Weltverband der

Internen Revisoren herausgegebenen internationalen Standards für die berufliche Praxis der

Internen Revision, die weltweit einheitliche Regelungen für die Organisation und Tätigkeiten

einer Revisionsfunktion vorgeben. In den Standard sind außerdem die langjährigen prakti-

schen Erfahrungen bei Prüfungen von Corporate-Governance-Systemen sowie bei Quali-

tätsbeurteilungen von Internen Revisionsfunktionen durch Wirtschaftsprüfer und Interne Re-

visoren eingeflossen.

Für den Aufsichtsrat kann es von Interesse sein, einen Wirtschaftsprüfer mit der Prüfung des

Internen Revisionssystems oder weiterer Corporate Governance Systeme wie dem Risiko-

managementsystem, dem internen Kontrollsystem oder dem Compliance Management Sys-

tem als Grundlage für die eigene Beurteilung zu beauftragen. Auch der Vorstand kann ein

Interesse daran haben, einen Wirtschaftsprüfer mit der Prüfung eines oder mehrerer dieser

Systeme zu beauftragen. Die Prüfung der Wirksamkeit dieser Systeme durch einen unab-

hängigen Wirtschaftsprüfer kann dem objektivierten Nachweis der ermessensfehlerfreien

Ausübung der Organisations- und Sorgfaltspflichten des Vorstands und des Aufsichtsrats

dienen.

„DIIR und IDW haben mit der Entwicklung eines Standards, der die internationalen Vorgaben

der Wirtschaftsprüfer und Revisoren berücksichtigt, einen erkennbaren Maßstab gesetzt“,

sagt Prof. Dr. Klaus-Peter Naumann, Sprecher des Vorstands des Instituts der Wirtschafts-

prüfer (IDW). „Davon profitieren vor allem die Unternehmen, weil deren Aufsichtsorgane und

Vorstände ihre Sorgfalts- und Überwachungspflichten nun auf der gleichen Grundlage wahr-

nehmen können.“
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Der Standard zur Prüfung von Internen Revisionssystemen (IDW PS 983) wird in der IDW

Life Heft 4/2017 veröffentlicht werden.
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Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW), gegründet 1932, repräsentiert rd. 12.000 Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, damit etwa 81% aller deutschen Wirtschaftsprüfer. Die Mitgliedschaft ist freiwillig. Das
IDW wahrt die Interessen seiner Mitglieder, unterstützt deren Berufsausübung durch fachlichen Rat und berufsständische
Standards, fördert die Aus- und Fortbildung der Wirtschaftsprüfer und ihres beruflichen Nachwuchses und leistet umfassen-
den Mitgliederservice. Themen der Rechnungslegung und Prüfung, des Steuer- und Berufsrechts sowie der betriebswirt-
schaftlichen Beratung sind Gegenstand der Tätigkeit des IDW. www.idw.de


